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•Mjjmrine

Organ bet fdjiuetjertfdjen Wxmtt.
xxxii. 2faf)taan».

5er Sdjroeij. PUitSrjtitfdjrtft LH. Saljrjong.

Nr. 34. SBafel, 12. Sunt 1886.
(grfcfceint in wSdjentltdjen SRummern. Ser $ret8 -per ©emefter ifi franfo burdj bie «Sdjtoet», gr. 4.

SDie SefteUungen werben bireft an „Senn* »djwabe, Jlerlaasbu^^anMuno in 9ofel" abrefftrt, ber Setrag wirb Bei bem

auswärtigen Abonnenten burd) SRacfcnafcme erfco&en. 3nt SluSlanbe nefcmcn alle «Budjfcanblunaen SefteUungen an.
-BerantWorttidjer SRebaltor: Oberftlieutenant »on ©Igger.

gnljalt: Sie SKbancementSberfcältmffc btt 3nfontcrie=3!nftrultoren. — 3« ben „Wcnitenrnpcn ber ©«rerjtcr»»
SReglemetlte 6er 3tlfMtte«e". — Dr. Ä. ©änriiter: ©efcfcfdjte bet @d)tt>et{. — SS. ©terie«: antlitättfdje ®elegenbeft«tcben
(Soafte). — Uebet bte «>lu«bltbung fn bei jerftreuten gedjtart. — La Larigue verte du Troupier. — E. Domino": Journal
du Siege de Tuyen-Quan. — ©ibgenoffenfdjaft: 8llt««»erfcältniffe b« fdjtoefjerlfdjen ©tab«ofpjfere. «Sotfdjaft »es 93unbe«tatfcc«
betrcffeno bte Dtgantfatton be« Sanoftutm«. (gottfe&ung.) — ?lu«lanb: ©eutfdjlanb : SReue Äa»atferie*Raf«ne (n SKatnj. SBon

bei ptcuplfdjen ©encialttät. gtanfteld): ©fne SRebe SBoulanget'«. SRuplanb: SDie SDcanöoet* unb Sagetpcrfote. — SBiblfograpfcfe.

Sic ^toattcement§tjerljaltniffe ber Infanterie:
Snftruftoren.

Sn dlx. 4 biefeS 3a^rgangei3 tft, anä Slnlafe ber

biegJäBtigen eibgenöffifdjen Seförberungen, barauf
aufmerffam gemadjt roorben, bafe bte Snftruftoren
ber Snfanterie gegenüber benienigen ber ©pejial«
maffen unb ben Sfcruppenoffijieren in feljr auffälliger
SBeife jurücfgefefet werben. — SDtefeS fann nidjt
überrafdjen. ©ie Snfanterie ift bei unS an ©ering«
fdjafeung unb ftiefmütterlidje Seljanblung geroöljnt.
©er Sorgang entfpriajt jroar ben 3ntereffcn b*x

Slrmee nidjt unb unfere SBebrfraft roirb baburd)

nidjt'gefteigert. ©od), roie begreiflid), muffen bie

Snftruftoren ber Snfanterie baS allgemeine ©djicf«
fal iljrer SBaffe tljeilen. ©ie 3urücffefeung berfelben
geljt aber bis jur „ (S t n ft e 11 u n g im 21 d ance*
ment". 3n alltn Slrmeen roirb eine foldje alS

fdjroere Strafe (für moralijdje ©ebredjen u. bgl.)
betradjtet. Sei unS, roo „Ijöbere Sefätjigung" bei
ben Seförberungen einzig unb allein ben SluSfdjlag
gibt, ift fie jum minbeften eine fdjroere unb pm
Stjeil unoerbiente ©emüttjtgung. (Smpftnblid) mufe

biefe bie Offijiere treffen, roeldje burdj iljre Stellung
berufen finb, bie Sruppen unb iljre gü&rer auSju«
bilben.

Sie -Sinftellung ber Snftruftoren ber Sufanterie
im Sloancement ift ebenfo roenig ju reilfertigen,
ebenfo unbillig unb unjroectmäfeig, alä fte tä für
jene ber ©pejialroaffen fein roürbe.

@S roirb unä baljer niemanb oerargen, roenn
roir bie feljr auffällige ©rfdjeinung Ijier jum ©egen*
ftanb einer Sefpredjung madjen.

<SS roirb Slufgabe ber folgenben Slätter fein, bie
Srage ju unterfudjen:

1 OB befonbere gefefelidje SBeftimmungen befteben,

roeldje ber -Seförberung ber Snfanterie«3nfiruftion8«
offijiere ©djranfen fefeen?

2. Ob anbere ©rünbe oorbanben finb, bie Sn«
ftruftionSoffijiere ber Snfanterie anberS ju Ijalten,
als iene ber ©pejialroaffen, ober

3. "bie Sruppenofftjiere
4. Ob ben 3nfanterie«Snftruftoren eine anbere

(Sntfdjäbtgung ju Sljeil roirb, roeldje fie für bie

(SinfteHung im Sloancement entfdjäbigen fonnte?
5. Ob burdj ©leidjfteHung in ber Seförberung

mit ben ©pejialroaffen fidj ein ÜJladjtljeil für ben

SDienft: entroeber gegenüber ben Sruppenoffijieren
ober im SnftruftionSforpS ber Snfanterie felbft er*
geben roürbe

£>ier gefieljen roir gleidj, bafe roir auf aüe bie

gragen mit einem beftimmten „dl t in" antworten
muffen.
1. gür bie Snfant er te Sn firu f tor en
ift feine gefefelidje SBef ör berung§

grenje feftgefefet.
©ie Infanterie «s Snftruftoren "befinben fidj in

feiner SluSnaljutSlage. gür fie gelten bie gleidjen
gefefelidjen Seftimmungen, roie für bie Snftruftoren
ber ©pejialroaffen. ©ie beftnben pdj in ben gleidjen
Settyältniffen im eigenen SnftruftionSforpS "nb
gegenüber ben Sruppenoffijieren.

©odj um ridjtig ju geljen, roirb eg notbroenbig
fein, auf bie Sorfdjrir'ten, roeldje überbaupt bie

Snftruftoren betreffen, einen Site? ju roerfen.
©aiB ©efefe über bie Wilitärorganifation oon

1874 fagt nidjtS über bte ©raboerljättniffe ber

Snftruftoren. Slrt. 88 beftimmt blofe, bafe bie Ser*
roenbung ber Snftruftoren fidj nadj iljrer jtlaffis
fifation im SnftruftionSforpS unb nidjt nadj iljrem
©rabe ju ridjten babe unb Slrt. 89 fefet feft, bafe

nur V, oer Snftruftoren (aufeer ben ©eneralftabS«
offijieren) eingetfjeilt roerben joD.
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Die Avnncementsverhöltniffe der Jnsnnterie-
Jnstrnktoren.

In Nr. 4 dieses Jahrganges ist, aus Anlaß der

diesjährigen eidgenössischen Beförderungen, darauf
aufmerksam gemacht worden, daß die Jnstruktoren
der Infanterie gegenüber denjenigen der Spezialwaffen

und den Truppenoffizieren in sehr auffälliger
Weise zurückgesetzt werden. — Dieses kann nicht
überraschen. Die Infanterie ist bei uns an
Geringschätzung und stiefmütterliche Behandlung gewöhnt.
Der Vorgang entspricht zwar den Interessen der

Armee nicht und unsere Wehrkraft mird dadurch

nicht gesteigert. Doch, wie begreiflich, müssen die

Jnstruktoren der Infanterie das allgemeine Schicksal

ihrer Waffe theilen. Die Zurücksetzung derselben

geht aber bis zur „ E i n st ellu n g im Avancement".

Jn allen Armeen wird eine solche als
schwere Strafe (für moralische Gebrechen u. dgl.)
betrachtet. Bei uns, wo «höhere Befähigung" bei
den Beförderungen einzig und allein den Ausschlag
gibt, ist sie zum mindesten eine schwere und zum
Theil unverdiente Demüthigung. Empfindlich muß
diese die Offiziere treffen, welche durch ihre Stellung
berufen sind, die Truppen und ihre Führer auszubilden.

Die Einstellung der Jnstruktoren der Infanterie
im Avancement ist ebenso wenig zu rechtfertigen,
ebenso unbillig und unzweckmäßig, als sie es für
jene der Spezialmaffen sein würde.

Es wird uns daher niemand verargen, menn
wir die sehr auffällige Erscheinung hier zum Gegenstand

einer Besprechung machen.
Es wird Aufgabe der folgenden Blätter sein, die

Frage zu untersuchen:
1 Ob besondere gesetzliche Bestimmungen bestehen,

welche der Beförderung der Jnfanterie-Jnstruktions-
ofstziere Schranken setzen?

2. Ob andere Gründe vorhanden sind, die In«
struktionsoffiziere der Infanterie anders zu halten,
als jene der Spezialmaffen, oder

3. die Truppenoffiziere?
4. Ob den Jnfanterie-Jnstruktoren eine andere

Entschädigung zu Theil mird, welche ste für die

Einstellung im Avancement entschädigen könnte?
5. Ob durch Gleichstellung in der Beförderung

mit den Spezialwaffen sich ein Nachtheil für den

Dienst: entweder gegenüber den Truppenoffizieren
oder im Jnstruktionskorps der Infanterie selbst

ergeben würde?
Hier gestehen wir gleich, daß wir auf alle die

Fragen mit einem bestimmten „Nein" antworten
müssen.

l. Für die Jnfanterie-Jnstruktoren
ist keine gesetzliche Beförderungs¬

grenze festgesetzt.
Die Jnfanterie-Jnstruktoren befinden sich in

keiner Ausnahmslage. Für sie gelten die gleichen
gesetzlichen Bestimmungen, wie für die Jnstruktoren
der Spezialwaffen. Sie befinden sich in den gleichen

Verhältnissen im eigenen Jnstruktionskorps und
gegenüber den Truppenoffizieren.

Doch um richtig zu gehen, mird es nothwendig
sein, auf die Vorschriften, welche überhaupt die

Jnstruktoren betreffen, einen Blick zu werfen.
Das Gesetz über die Militärorganisation von

1874 sagt nichts über die Gradverhältnisse der

Jnstruktoren. Art. 88 bestimmt bloß, daß die

Verwendung der Jnstruktoren sich nach ihrer
Klassifikation im Jnstruktionskorps und nicht nach ihrem
Grade zu richten habe und Art. 3D setzt fest, daß

nur V« der Jnstruktoren (außer den Generalstabsosfizieren)

eingetheilt werden soll.
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©ie Serorbnung beS Ij. SunbeSratljeS oom 8.

©eptember 1876 oerfügt in § 3: „©ie eingeteilten
Snftruftoren aoanciren gleidj roie bie Sruppen*
offtjiere." £ur Seförberung fei jebodj bie Se*

roiüigung beS eibg. ÜJttlttär«©epartement§ notlj*
roenbig; oor (Srtljeilung einer foldjen roerbe biefeS

prüfen, ob bie beabfidjtigte Seförberung mit Sejug
auf bie ©raboerljältniffe ber übrigen Snftruftoren
unb mit Sejug auf bie ©tellung beS ju Seförbernben
im SnftruftionSforpS juläfeig jei. dlaa) § 4 roirb
feftgefefet, bafe bie Seförberung ber nidjt ein«

geseilten Snftruftoren burdj ben Sunbeärattj tc*
folge.

©er SaragrapB 3 ber genannten Serorbnung
fällt ba^er bei Unterfudjung ber SeförberungSoev*
ijältmffe befonberS in Slnbetradjt. ©ie ^roecf*
mäfeigfeit beSfelben an ftd) roollen roir nidjt be*

ftreiten. ©od) überrafdjen mufe eS, roie man baju
gefommen ift ju finben, Bei ber -Äaoaüerie, Slrtil»
lerie unb bem ©enie fei eS juläffig „in S e *

jug auf bi e © r a b oe r B alt n i f f e ber
übrigen Snftruftoren unb bie
©tellung im SnftruftionSforpS",
bafe ein Snftruftor II. -Älaffe ben ©rab eineS

SJcajorS ober OberftlieutenantS nnb ein Snftruftor
L Älaffe ben ©rab eines Oberft befleibe, bei "ber

Snfanterie bagegen nia)t. Sei lefeterer foü ber

Snftruftor II. Älaffe nur Bis jum Hauptmann, ber
1. Älaffe nur bis BödjftenS jum Oberftlieutenant
oorrücfen bürfen.

gür bie SRidjtigleit ber SlnnaBme biefeS julefet
genannten ©runbfafeeS fpredjen bie oielen SluS:

nahmen nidjt, roeldje man im SnftruftionSforpS
ber Snfanterie BiSBer gemadjt bat. »Sin Slicf in
ben Wilitäretat ber lefeten SaBre jeigt uns, bafe

biefe nidjt feiten roaren unb jum SBeil nodj finb.
2. 68 ift fein ©runb oorBanben,
bie Snfanterie* Snftruftoren in
bem Sloancement anberS ju fiel*
len als jene ber ©pejialroaffen.

©er ©rab ber aügemeinen unb militärifdj*roiffen«
fdjaftlidjen Silbung barf, roenigftenS bei einem

Sljeil ber Snftruftoren ber Snfanterie, jenem ber

Snftruftoren ber ©pejialroaffen rooBl an bie ©eite
gefteüt roerben.

©ie Slnfidjt, bafe ber Offijier ber Snfanterie
roeniger einer militärifdj»roiffenfdjaftlia)en Silbung
bebürfe, alS jener ber ©pejialroaffen, ift ein 3"«
tBum, in roeiajen 9tiemanb oerfaüen roirb, roeldjer
einen Segriff oon ben Slnforberungen Bat, roeldje
Beute an bie gübrer biefer SBaffe gefteüt roerben

foüen.
SBer einen ^roeifel Bat, ben fönnen roir auf ben

Slrtifel „©ie Snfanterie", roeldjer im
lefeten Saljrgang biefer .Seitfdjrift erfdjienen ift,
ober auf bie Sriefe über Snfanterie oom ©eneral
Srinj ju §oBenloBe*3ngelfingen, roeldje grofeeS unb
oerbienteS SluffeBen in ber militärifdjen SBelt er?

regt ljaben, oerroeifen..
UebrigenS Baben bei unS bie ^entralfdjulen,

roeldje in neuefter „Seit audj oon Offijieren ber
©pejialroaffen befudjt roerben, roefentlidj baju bei*

getragen, richtigere Slnfidjten über baS SBefen ber

Snfanterie ju oerbreiten.
©te Äenntnife ber <5rerjier*9<ieglemente ift nidjt

ber Slnfang unb baS -Snbe beS infanteriftifdjen
SBifjenS.

©odj roie an ben 3nfanterie*Offijier, fo muffen
audj an feinen militärifdjen SeBrer, ben Snftruftor,
BöBere Slnforberungen gefteüt roerben. ©ein SBiffen

barf nidjt fleiner fein, als baSienige beä Snft™1,
torS ber ©pejialroaffen, roenn eS audj fadjgemdfe

anbere «Sroeige ber SDtüitärroiffenfdjaften betreffen
mufe.

SBaS ©ifer unb Sßfltc^tgefür)! anbelangt, fo finb
bieS eigenfdjaften, bie ben Snftruftoren aüer

SBaffen gemein finb. 9JMt gleidjer Slufopferung
roibmen fidj biefe iBrem roenig lotjnenben Seruf,
Bei roeldjem oielSlrBeit unb roenig Sin»
erfennung ju finben ift.

©er SBaffendjef ber Snfanterie, §err Oberft
geife, fteüt in feinem fürjlidj im ©rucf erfdjienenen

Seridjt an ben BoBen SunbeSratfj (©. 4) ben Sn*
fanterie*3nftruftoren baS Beugnife „grofeer Sfliajt*
treue unb ©adjfenntnife" auS.

SBir füBren biefeS an, um ju jeigen, bafe fein

©runb jur .gurücffefeung oorliegt.
SBenn aber audj nidjt aüe 3nfanterie«3nftrut»

toren bie Eignung ju BöBern ©raben Baben foüten,
fo roäre biefeS noa) fein genügenber ©runb, Slüe

unb jroar audj ©iejenigen, roeldje biefe roirflid) be»

ftfeen unb oieüeidjt meBr als oiele Slnbere geleiftet

ljaben, oon ber Seförberung auSjufdjliefeen.
3. SBürbe eS einen dlaijtbeil Ba*
ben, bie 3nfanterie»3nftruftoren
in Sejug auf Seförberung ben
Srupp enoffijieren gletdjjuft eilen?

©iefe grage mufe unbebingt oerneint roerben.

©ie SerufSoffijiere leiften nidjt roeniger als bie

Sruppenoffijiere.
©te Offtjtere, roeldje fidj baS ganje SaBr Bin«

burd) bamit abgeben, Offijiere unb ©olbaten für
iBre militärifdje Seftimmung im gelbe auSjuBilben,
roerben an praftifd)er ©rfabrung unb Ijoffentlicf)

audj an tBeoretifdjent SBtffen nidjt Binter jenen

jurücffteBen, roeldje ftd) nur jeitroeife, in grofeen

äarifdjenrämnen, mit militärifdjen Hebungen ab*

geben unb in ber ^roifdjenjeit burdj iBre Bürger«

lidje Sefdjäftigung ooüauf in Slnfprudj genommen

finb. SBenn nun ©injelne ber lefetern, unter fo

fdjroierigen SerBältniffen, feBr SlnerfennenSroertfjeS

leiften, fo ift biefeS nod) fein ©runb, Slüe, audj

©iejenigen, bei roeldjen biefeS nidjt ber gaü ift,
gegenüber ben Snftruftoren ju beoorjugen.

Sei bem ungemein rafdjen Sloancement einjelner
Sruppenoffijiere ift eS jroar nidjt ju oermeiben,

bafe Bie unb ba ein OffijierSbilbungSfdjüler, roel*

djer oon einem alten SerufSoffijier, Hauptmann
ober SKajor, auSgebilbet roirb, in roenig SaB«n ju
feinem Sorgefefeten aufftetgt. ©odj unBiüig er«

fdjeint eS, bem Snftruftor ju fagen: „ben gl ei»

djen ©rab barfft ©u überBaupt
gar nidjt erreidjen, trofe lang«
jäBriger guter ©ienfte, trofe
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Die Verordnung des h. Bundesrathes vom 8.

September 1876 verfügt in F 3 : „Die eingetheilten
Jnstruktoren avanciren gleich mie die Truppen«
ofstziere." Zur Beförderung sei jedoch die Be«

willigung des eidg. Militär-Departements noth»

wendig; vor Ertheilung einer solchen werde dieses

prüfen, ob die beabsichtigte Beförderung mit Bezug
auf die Gradverhältnisse der übrigen Jnstruktoren
und mit Bezug auf die Stellung des zu Befördernden
im Jnstruktionskorps zuläßig sei. Nach 8 4 mird
festgesetzt, daß die Beförderung der nicht ein«

getheilten Jnstruktoren durch den Bundesrath ec°

folge.
Der Paragraph 3 der genannten Verordnung

fällt daher bei Untersuchung der Beförderungsver-
Hältnisse besonders in Anbetracht. Die
Zweckmäßigkeit desselben an stch wollen wir nicht be»

streiten. Doch überraschen muß es, wie man dazu
gekommen ist zu finden, bei der Kavallerie, Artil»
lerie und dem Genie sei es zulässig „in Bezug

auf di e G r a d v e r h ä l t n i s s e der
übrigen Jnstruktoren und die
Stellung im Jnstruktionskorps",
daß ein Jnstruktor II. Klasse den Grad eines

Majors oder Oberstlieutenants und ein Jnstruktor
I. Klasse den Grad eines Oberst bekleide, bei der

Infanterie dagegen nicht. Bei letzterer soll der

Jnstruktor II. Klasse nur bis zum Hauptmann, der
1. Klasse nur bis höchstens zum Oberstlieutenant
vorrücken dürfen.

Für die Richtigkeit der Annahme dieses zuletzt

genannten Grundsatzes sprechen die vielen
Ausnahmen nicht, welche man im Jnstruktionskorps
der Infanterie bisher gemacht hat. Ein Blick in
den Militäretat der letzten Jahre zeigt uns, daß
diese nicht selten waren und zum Theil noch stnd.
2. Es ist kein Grund vorhanden,
die Jnfanterie-Jnstruktoren in
dem Avancement anders zu stellen

als jene der Spezialmaffen.
Der Grad der allgemeinen und militärisch-wissenschaftlichen

Bildung darf, wenigstens bei einem

Theil der Jnstruktoren der Infanterie, jenem der

Jnstruktoren der Spezialwaffen wohl an die Seite
gestellt werden.

Die Ansicht, daß der Osfizier der Infanterie
weniger einer militärisch-wissenschaftlichen Bildung
bedürfe, als jener der Spezialwaffen, ist ein
Irrthum, in welchen Niemand verfallen mird, welcher
einen Begriff von den Anforderungen hat, welche

heule an die Führer dieser Waffe gestellt werden
sollen.

Wer einen Zweifel hat, den können wir aufden
Artikel .Die Infanterie", welcher im
letzten Jahrgang dieser Zeitschrift erschienen ist,
oder auf die Briefe über Infanterie vom General
Prinz zu Hohenlohe-Jngelfingen, welche großes und
verdientes Aufsehen in der militärischen Welt
erregt haben, verweisen.

Uebrigens haben bei uns die Zentralschulen,
welche in neuester Zeit auch von Offizieren der
Spezialwaffen besucht werden, wesentlich dazu bei¬

getragen, richtigere Ansichten über das Wesen der

Infanterie zu verbreiten.
Die Kenntniß der Exerzier-Reglemente ist nicht

der Anfang und das Ende des infanteristischen

Wissens.
Doch wie an den Jnfanterie-Osfizier, so müssen

auch an seinen militärischen Lehrer, den Jnstruktor,
höhere Anforderungen gestellt werden. Sein Wissen

darf nicht kleiner sein, als dasjenige des Jnstruktors

der Spezialwaffen, wenn es auch sachgemäß

andere Zweige der Militärwissenschaften betreffen

muß.
Was Eifer und Pflichtgefühl anbelangt, so sind

dies Eigenschaften, die den Jnstruktoren aller

Waffen gemein stnd. Mit gleicher Aufopferung
widmen sich diese ihrem wenig lohnenden Beruf,
bei welchem viel Arbeit und wenig An»
erkennung zu finden ist.

Der Waffenchef der Infanterie, Herr Oberst

Feiß, stellt in seinem kürzlich im Druck erschienenen

Bericht an den hohen Bundesrath (S. 4) den

Jnfanterie-Jnstruktoren das Zeugniß «großer Pflichttreue

und Sachkenntniß" aus.

Wir führen dieses an, um zu zeigen, daß kein

Grund zur Zurücksetzung vorliegt.
Wenn aber auch nicht alle Jnfanterie-Jnstruktoren

die Eignung zu höhern Graden haben sollten,

so wäre dieses noch kein genügender Grund, Alle
und zwar auch Diejenigen, welche diese wirklich be«

sitzen und vielleicht mehr als viele Andere geleistet

haben, von der Beförderung auszuschließen.

3. Würde es einen Nachtheil
haben, die Jnfanterie»Jn struktoren
in Bezug auf Beförderung den
Truppenoffizieren gleichzu stellen?

Diese Frage mutz unbedingt verneint werden.

Die Berufsoffiziere leisten nicht weniger als die

Truppenoffiziere.
Die Offiziere, welche stch das ganze Jahr

hindurch damit abgeben, Offiziere und Soldaten für
ihre militärische Bestimmung im Felde auszubilden,
werden an praktischer Erfahrung und hoffentlich

auch an theoretischem Wissen nicht hinter jenen

zurückstehen, welche stch nur zeitweise, in großen

Zwischenräumen, mit militärischen Uebungen
abgeben und in der Zwischenzeit durch ihre bürgerliche

Beschäftigung vollauf in Anspruch genommen
stnd. Wenn nun Einzelne der letztern, unter so

schwierigen Verhältnissen, sehr Anerkennenswerthes

leisten, so ist dieses noch kein Grund, Alle, auch

Diejenigen, bei welchen dieses nicht der Fall ist,

gegenüber den Jnstruktoren zu bevorzugen.
Bei dem ungemein raschen Avancement einzelner

Truppenoffiziere ist es zwar nicht zu vermeiden,

daß hie und da ein Offtziersbildungsschüler, welcher

von einem alten Berufsoffizier, Hauptmann
oder Major, ausgebildet mird, in wenig Jahren zu

seinem Vorgesetzten aufsteigt. Doch unbillig
erscheint es, dem Jnstruktor zu sagen: „den gleichen

Grad darfst Du überhaupt
gar nicht erreichen, trotz
langjähriger guter Dienste, trotz
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an f opf ernb er SBätigfett unb roel»
djeS aud) ©eine SefäBigung unb
©eine militärifdjen Äenntniffe
fein rnögenl"

•3S fann roirflidj als feine unbiüige görberung
Betradjtet roerben, roenn roir fagen, nadj einer Sin*
jaBl 3aB*e guten ©ienfteS in einem ©rabe unb

bei (Erfüllung ber burdj bie Se»
förberungSoorfdjrift geft eilten
Sebingungen, foüte audj bem SnftruftionS*
offijier bie ©rreidjung beS BöBern ©rabeS ermög*
lidjt fein.

Sn ben fteBenben beeren roerben lange unb gute
©ienfte befonberS BeloBnt. Sei uns roirb Stte«

manb roeber eine SeloBnung oerlangen, nodj er*
roarten. ©odj ftatt berfelben iBm .gurüdjefeung

ju SBeil roerben ju laffen, ift etroaS ftarf. ©iefeS
umfotneBr, als bie 3urüdfefeung fidj roeber burdj
eine Stotfjroenbigfeit, nodj burdj einen militärifdjen
Stufeen begrünben läfet. — Wan fonnte BödjftenS

anfüBren, bafe man burd) bie Seförberung ber Sn*
ftruftoren baS Sloancement ber Sruppenoffijiere
nidjt beeinträchtigen rooüe. ©odj biefe SlnnaBme
ift nidjt ftidjBaltig. Ueber ju IangfameS Sloance*

ment bürfen fidj unfere Offijiere roaBrBaft nidjt
beflagen. ©ie ©rabe roerben oon ©enjenigen,
bie oom ©lud begünftigt finb, mit roaBrer eifen*
BaBnfdjneüigfeit burdjfXogen, roäbrenb in ©eutfdj*
lanb unb Oefterreidj bie Sorrücfung, felbft oer*
bienter Offijiere, bie gelbjuge mitgemadjt unb ftdj
auSgejeidjnet Baben, meBr in ber ©angart ber

©djnecfenpoft ftattfinbet.
©ie Seförberung einiger 3nfanterie»Snftruftoren

roürbe überbieS baS Sloancement ber Sruppenofft«
jiere nidjt beeinträdjttgen, ba bie SnftruftionSoffi«
jiere bodj nur jum geringften Sljeil eingeteilt
roerben. Ob baS Sefetere jroecfmäfeig fei, biefeS
rooüen roir Bei einer anbern ©elegenljeit unter*
fudjen.
4. gür bie ^urüdfefeung in ber
Seförberung erBalten bie $nf an*
terie»3nft ruftoten feine anbere

entfdjäbigung.
©ie Sefolbung ber Snftruftoren ift nidjt fo grofe,

bafe biefe als Slequioalent für bie gurüdfefeung im
Sloancement betradjtet roerben fonnte. ©odj eine

traurige erfdjeinung roäre ein Snftruftor, roeldjer
um BöBern SoBn fidj für StidjtBeförberung genug«
fam entfdjäbigt Biettel ©od) Bieoon fann nidjt bie
dltbe fein, ©ie Sefolbung beS SnftruftorS ift
nidjt fo grofe. UeBerbieS ift ber 3Jcilitärbienft, roie

Seber au§ ©rfabrung roeife, mit oielen SluSlagen
oerBunben. — SBaS bie Sefolbung auSmadjt, roirb
gebraudjt.

Snftruftoren, roeldje gamilie ljaben, Beftnben ftdj
fogar in einer fdjroierigen Sage, roenn fte fein ober
nur roenig Sermögen Befifeen.

Sluf erBöBung ber Sefolbungen ift feine SluS«

fidjt. ©aS Steferenbum roirb fdjon bafür forgen,
bafe feine foldje ftattfinbe. — ©in S*nfionSgefefe
ljaben roir nidjt. Unb BödjftenS ber unoerBeiratfjete
BöBere Snftruftor fann Bei grofeer ©parfamfeit

für feine alten Sage, roo er als unBraudjBar unb
abgenüfet Bei ©eite gefdjoben, b. b. nidjt meBr ge*

roäBlt ober iBm oorforglidj ber dlatb erttjeilt roirb,
feine entlaffung ju neBmen, etroaS jurüdlegen.

©er ©ienft ift üBerbieS ein anftrengenber. ©iu
ÄurS folgt oBne Unterbredjung bem ahbern. eine
roaBre ©rjfipBuSarBeit, bie immer oon Steuern be»

ginnt, ©abei roirb ber ©ienft oft abftdjtlid) eBer

erfdjroert als erleidjtert.
©elbft ber ©onntag ift für ben Snftruftor fein

StuBetag. 3n einigen Äreifen fönnen oerBeiratfjete

Snftruftoren, bie nidjt auf bem betreffenben SBaffen*

plafe bomijiliren, iljre gamilien nur nadj je 3 ober

4 SBodjen Bei bem fogen. grofeen Urlaub (roeldjer
befanntlidj fein foldjer ift) Befudjen.

es ift baBer roeber flingenber SoBn, nodj ange«
neBmer leidjter ©ienft, roeldje entfdjäbigung für
bie 3urüdfefeung in ber Seförberung geroäBren.

SBenn bie 3nftruftion§offtjiere bennodj freubig
iBre Sflidjt erfüüen, fo ift eS, roeil fie roiffen, bafe

fie für baS Saterlanb arbeiten unb roeil ber Beffere

SBeil berfelben nidjt bloS um ba§ täglidje Srob,
fonbern auS Steigung jum SDtüitärbienft ben ma«

terieü roenig loBnenben Seruf ergriffen BaBen. SBie

baS ©prjidjroort fagt: „Suft unb Sieb' ju einem

©ing, madjt SDtüjje unb Slrbeit gering."
(Soitfefcung folgt.)

«Su ben „Wenbmtngcn ber 6rerjter:9le(|Ies
«mente ber Snfmtterte".

©in neues ©rerjierreglement Bejeidjnet ben Ueber*

gang oon einer S«io&e Ber ©lementartaftif in eine

anbete. Sftit iBm ift aßer feineSroegS ber oöüige
Umfturj aüeS BiSBer Seftanbenen oerbunben, fon*
bem eS Ijält felbftoerftänblidj bie auf unroanbel«

Baren ©runbfäfeen ruBenbe SaftS feft unb fudjt
nur SluSroüdjfe, bie ftd) als nidjt meBr braudjbar, oft
alS fdjäblidj erroiefen, ju Befeitigen unb burdj Sor«
fdjriften ju erfefeen, roeldje nidjt nur einer tBeo*

retifdjen ©rroägung entfprungen finb, fonbern ftd)
in angefteüten Serfudjen Bereits BeroäBrt BaBen.

SBir geBen ju, bafe audj bann, roenn eine SBaffe

burdj ein neues Steglement nidjt gerabeju überrafdjt
roirb, pdj oorübergeBenb eine geroiffe UnftdjerBeit in
feiner JpanbBabung ergibt, ©oü man aber beSBalB

auf eine Slenberung oerjidjten, oBfdjon fte aügemein
alS nötBig erfannt ift, ober einen gortfdjritt erft
bann Berüdfidjtigen bürfen, roenn baS beftebenbe
eine ganje ©ienftbauer, 25 SaB^e, burdjlebt Bat?

feat baS preufeifdje ©rerjierreglement oon 1812
ein 3Jtenfdjenalter fortbeftanben, fo geljt barauS

Beroor, bafe fein berüBmter ©rünber ein SJieifter*
roerf geliefert, aber audj bafe ftdj in ben barauf
folgenben griebenSjafiren fein ©runb ju taftifdjen
Steuerungen gejeigt Bat.

3«befe oerlangen ©iejenigen unter unS, bie Sien«

berungen roünfdjen, fein neues, fonbern nur ein

reoibirteS Steglement, nidjt bie ©infüBrung neuer,
fonbern nur bie Slbolition BefteBenber, überflüffig
geroorbener gormationeu. SBir rooüen nur Ser«

einfadjung unb SlbnaBme unnötBigen SaDafteS, um
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aufopfernder Thätigkeit und welches

auch Deine Befähigung und
Deine militärischen Kenntnisse
sein mögen!"

Es kann wirklich als keine unbillige Forderung
betrachtet werden, wenn wir sagen, nach einer Anzahl

Jahre guten Dienstes in einem Grade und

bei Erfüllung der durch die B e-
förderungsvorschrift gestellten
Bedingungen, sollte auch dem Jnstruktions-
offtzier die Erreichung des HSHern Grades ermöglicht

sein.

Jn den stehenden Heeren werden lange und gute
Dienste besonders belohnt. Bei uns wird Nie«
mand weder eine Belohnung verlangen, noch

erwarten. Doch statt derselben ihm Zurücksetzung

zu Theil werden zu lasten, ist etwas stark. Dieses
umsomehr, als die Zurücksetzung stch weder durch
eine Nothwendigkeit, noch durch einen militärischen
Nutzen begründen läßt. — Man könnte höchstens

anführen, daß man durch die Beförderung der
Jnstruktoren das Avancement der Truppenoffiziere
nicht beeinträchtigen wolle. Doch diese Annahme
ist nicht stichhaltig. Ueber zu langsames Avancement

dürfen sich unsere Offiziere wahrhaft nicht
beklagen. Die Grade werden von Denjenigen,
die vom Glück begünstigt stnd, mit wahrer
Eisenbahnschnelligkeit durchflogen, während in Deutschland

und Oesterreich die Vorrückung, selbst ver-
dienter Offiziere, die Feldzüge mitgemacht und sich

ausgezeichnet haben, mehr in der Gangart der
Schneckenpost stattfindet.

Die Beförderung einiger Jnfanterie-Jnstruktoren
würde überdies das Avancement der Truppenoffiziere

nicht beeinträchtigen, da die Jnstruktionsoffi»
ziere doch nur zum geringsten Theil eingetheilt
werden. Ob das Letztere zweckmäßig sei, dieses

wollen wir bei einer andern Gelegenheit
untersuchen.

4. Für die Zurücksetzung in der
Beförderung erhalten die
Jnfanterie-Jnstruktoren keine andere

Entschädigung.
Die Besoldung der Jnstruktoren ist nicht so groß,

daß diese als Aequivalent für die Zurücksetzung im
Avancement betrachtet werden könnte. Doch eine

traurige Erscheinung wäre ein Jnstruktor, welcher
um höhern Lohn sich für Nichtbeförderung genugsam

entschädigt hielte! Doch hievon kann nicht die
Rede sein. Die Besoldung des Jnstruktors ist
»tcht so groß. Ueberdies ist der Militärdienst, wie
Jeder aus Erfahrung weiß, mit vielen Auslagen
verbunden. — Was die Besoldung ausmacht, wird
gebraucht.

Jnstruktoren, welche Familie haben, befinden stch

sogar in einer schmierigen Lage, wenn sie kein oder
nur wenig Vermögen besitzen.

Auf Erhöhung der Besoldungen ist keine Aussicht.

Das Referendum mird schon dafür sorgen,
daß keine solche stattfinde. — Ein Pensionsgesetz
haben wir nicht. Und höchstens der unverheirathete
höhere Jnstruktor kann bei großer Sparsamkeit

sür seine alten Tage, wo er als unbrauchbar und
abgenützt bei Seite geschoben, d. h. nicht mehr
gewählt oder ihm vorsorglich der Rath ertheilt mird,
seine Entlassung zu nehmen, etwas zurücklegen.

Der Dienst ist überdies ein anstrengender. Eiu
Kurs folgt ohne Unterbrechung dem andern. Eine
wahre Sysiphusarbeit, die immer von Neuem

beginnt. Dabei wird der Dienst oft absichtlich eher

erschwert als erleichtert.
Selbst der Sonntag ist für den Jnstruktor kein

Ruhetag. Jn einigen Kreisen können verheirathete

Jnstruktoren, die nicht auf dem betreffenden Waffenplatz

domiziliren, ihre Familien nur nach je 3 oder

4 Wochen bei dem sogen, großen Urlaub (welcher
bekanntlich kein solcher ist) besuchen.

Es ist daher weder klingender Lohn, noch

angenehmer leichter Dienst, welche Entschädigung für
die Zurücksetzung in der Beförderung gewähren.

Wenn die Jnstruktionsoffiziere dennoch freudig
ihre Pflicht erfüllen, so ist es, weil sie wissen, daß
ste für das Vaterland arbeiten und meil der bessere

Theil derselben nicht blos nm das tägliche Brod,
sondern aus Neigung zum Militärdienst den

materiell wenig lohnenden Beruf ergriffen haben. Wie
das Spr.üchwort fagt: „Lust und Lieb' zu einem

Ding, macht Mühe und Arbeit gering."
(Fortsetzung folgt.)

Zu den „Aenderungen der Exerzier-Regle¬
mente der Infanterie".

Ein neues Exerzierreglement bezeichnet den Ueber,

gang von einer Periode der Elementartaktik in eine

andere. Mit ihm ist aber keineswegs der völlige
Umsturz alles bisher Bestandenen verbunden,
sondern es hält selbstverständlich die auf unwandelbaren

Grundsätzen ruhende Basis fest und sucht

nur Auswüchse, die sich als nicht mehr brauchbar, oft
als schädlich erwiesen, zu beseitigen und durch
Vorschriften zu ersetzen, welche nicht nur einer
theoretischen Erwägung entsprungen sind, sondern sich

in angestellten Versuchen bereits bewährt haben.

Wir geben zu, daß auch dann, wenn eine Waffe
durch ein neues Reglement nicht geradezu überrascht
mird, stch vorübergehend eine gewisse Unsicherheit in
seiner Handhabung ergibt. Soll man aber deshalb
auf eine Aenderung verzichten, obschon ste allgemein
als nöthig erkannt ist, oder einen Fortschritt erst

dann berücksichtigen dürfen, wenn das bestehende

eine ganze Dienstdauer, 25 Jahre, durchlebt hat?
Hat das preußische Exerzierreglement von 1312

ein Menschenalter fortbestanden, so geht daraus
hervor, daß fein berühmter Gründer ein Meistermerk

geliefert, aber auch daß sich in den darauf
folgenden Friedensjahren kein Grund zu taktischen

Neuerungen gezeigt hat.
Indeß verlangen Diejenigen unter uns, die

Aenderungen wünschen, kein neues, sondern nur ein

revidirtes Reglement, nicht die Einführung neuer,
sondern nur die Abolition bestehender, überflüssig
gewordener Formationen. Wir wollen nur
Vereinfachung und Abnahme unnöthigen Ballastes, um
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